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Das Erfordernis, dass Bewerber um eine bei der Kirche zu besetzende Stelle einer 
bestimmten Religion angehören, muss Gegenstand einer wirksamen gerichtlichen 

Kontrolle sein können 

Dieses Erfordernis muss notwendig und angesichts des Ethos der Kirche aufgrund der Art der in 
Rede stehenden beruflichen Tätigkeit oder der Umstände ihrer Ausübung objektiv geboten sein 

und mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Einklang stehen 

Frau Vera Egenberger, die keiner Konfession angehört, bewarb sich 2012 auf eine vom 
Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung (Deutschland) ausgeschriebene Stelle. Es 
handelte sich um eine befristete Referentenstelle für ein Projekt, das die Erstellung des 
Parallelberichts zum Internationalen Übereinkommen der Vereinten Nationen zur Beseitigung jeder 
Form von rassistischer Diskriminierung zum Gegenstand hatte. Das Aufgabengebiet umfasste 
sowohl die Vertretung der Diakonie Deutschland gegenüber der Politik und der Öffentlichkeit als 
auch die Koordinierung des internen Meinungsbildungsprozesses. Nach der Stellenausschreibung 
mussten die Bewerber Mitglied einer evangelischen oder der Arbeitsgemeinschaft Christlicher 
Kirchen in Deutschland angehörenden Kirche sein. Frau Egenberger wurde nicht zu einem 
Vorstellungsgespräch eingeladen. Da sie eine Benachteiligung aus Gründen der Religion erlitten 
zu haben glaubte, verklagte sie das Evangelische Werk vor den deutschen Gerichten auf Zahlung 
einer Entschädigung in Höhe von 9 788,65 Euro. 

Das Bundesarbeitsgericht, bei dem der Rechtsstreit mittlerweile anhängig ist, hat den Gerichtshof 
in diesem Zusammenhang um die Auslegung der Antidiskriminierungsrichtlinie1 ersucht. Diese zielt 
auf den Schutz des Grundrechts der Arbeitnehmer ab, nicht u. a. wegen ihrer Religion oder 
Weltanschauung diskriminiert zu werden, soll aber auch dem im Unionsrecht – insbesondere in der 
Charta der Grundrechte der Europäischen Union – anerkannten Recht der Kirchen (und der 
anderen öffentlichen oder privaten Organisationen, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder 
Weltanschauungen beruht) auf Autonomie Rechnung tragen. 

In diesem Sinne bestimmt die Richtlinie, dass eine Kirche (oder eine andere Organisation, deren 
Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht) eine mit der Religion oder 
Weltanschauung zusammenhängende Anforderung aufstellen kann, wenn die Religion oder 
Weltanschauung nach der Art der fraglichen Tätigkeit oder den Umständen ihrer Ausübung „eine 
wesentliche, rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos der 
Organisation darstellt“. Hierzu führt das Bundesarbeitsgericht aus, in Deutschland müsse sich die 
gerichtliche Kontrolle der Einhaltung dieser Kriterien nach der Rechtsprechung des 
Bundesverfassungsgerichts zum kirchlichen Privileg der Selbstbestimmung auf eine 
Plausibilitätskontrolle auf der Grundlage des glaubensdefinierten Selbstverständnisses 
beschränken. Es möchte vom Gerichtshof daher insbesondere wissen, ob eine solche beschränkte 
gerichtliche Kontrolle mit der Richtlinie vereinbar ist. 

In seinem heute verkündeten Urteil stellt der Gerichtshof zunächst fest, dass nach der Richtlinie 
eine Abwägung zwischen dem Recht auf Autonomie der Kirchen (und der anderen Organisationen, 
deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder Weltanschauungen beruht) und dem Recht der 
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Arbeitnehmer, insbesondere bei der Einstellung nicht wegen ihrer Religion oder Weltanschauung 
diskriminiert zu werden, vorzunehmen ist, um einen angemessenen Ausgleich herzustellen. 

Nach Auffassung des Gerichtshofs muss eine solche Abwägung im Fall eines Rechtsstreits von 
einer unabhängigen Stelle und letztlich von einem innerstaatlichen Gericht überprüft werden 
können. 

Wenn eine Kirche (oder eine andere Organisation, deren Ethos auf religiösen Grundsätzen oder 
Weltanschauungen beruht) zur Begründung einer Handlung oder Entscheidung wie der Ablehnung 
einer Bewerbung auf eine bei ihr zu besetzende Stelle geltend macht, die Religion sei nach der Art 
der betreffenden Tätigkeiten oder den vorgesehenen Umständen ihrer Ausübung eine wesentliche, 
rechtmäßige und gerechtfertigte berufliche Anforderung angesichts des Ethos dieser Kirche (bzw. 
Organisation), muss ein solches Vorbringen also Gegenstand einer wirksamen gerichtlichen 
Kontrolle sein können. Das angerufene Gericht muss sich vergewissern, dass die in der Richtlinie 
für die Abwägung der gegebenenfalls widerstreitenden Rechte genannten Kriterien im konkreten 
Fall erfüllt sind. 

Der Gerichtshof stellt insoweit klar, dass es den staatlichen Gerichten im Regelfall nicht zusteht, 
über das der angeführten beruflichen Anforderung zugrunde liegende Ethos als solches zu 
befinden. Gleichwohl haben sie festzustellen, ob die drei Kriterien „wesentlich, rechtmäßig und 
gerechtfertigt“ in Anbetracht dieses Ethos im Einzelfall erfüllt sind. 

Demnach haben die staatlichen Gerichte zu prüfen, ob die Anforderung notwendig und angesichts 
des Ethos der betreffenden Kirche (bzw. Organisation) aufgrund der Art der in Rede stehenden 
beruflichen Tätigkeit oder der Umstände ihrer Ausübung objektiv geboten ist. Zudem muss die 
Anforderung mit dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit im Einklang stehen, d. h., sie muss 
angemessen sein und darf nicht über das zur Erreichung des angestrebten Ziels Erforderliche 
hinausgehen. 

Hinsichtlich der Problematik, die damit zusammenhängt, dass eine Unionsrichtlinie grundsätzlich 
keine unmittelbare Wirkung zwischen Privatpersonen entfaltet, sondern der Umsetzung in 
nationales Recht bedarf, weist der Gerichtshof schließlich darauf hin, dass es den nationalen 
Gerichten obliegt, das nationale Recht, mit dem die Richtlinie umgesetzt wird, so weit wie möglich 
im Einklang mit ihr auszulegen. 

Für den Fall, dass es sich als unmöglich erweisen sollte, das einschlägige nationale Recht (hier 
das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz) im Einklang mit der Antidiskriminierungsrichtlinie – 
nach ihrer Auslegung im heutigen Urteil des Gerichtshofs – auszulegen, stellt der Gerichtshof klar, 
dass ein mit einem Rechtsstreit zwischen zwei Privatpersonen befasstes nationales Gericht das 
nationale Recht unangewendet lassen muss. 

Da die Charta Anwendung findet, muss das nationale Gericht nämlich den Rechtsschutz 
gewährleisten, der dem Einzelnen aus dem Verbot jeder Diskriminierung wegen der Religion oder 
der Weltanschauung (verankert in Art. 21 der Charta, wobei dieses Verbot als allgemeiner 
Grundsatz des Unionsrechts zwingenden Charakter hat) und dem Recht auf wirksamen 
gerichtlichen Rechtsschutz (niedergelegt in Art. 47 der Charta) erwächst. Sowohl das 
Diskriminierungsverbot als auch das Recht auf wirksamen gerichtlichen Rechtsschutz verleihen 
aus sich heraus dem Einzelnen ein Recht, das er in einem Zivilrechtsstreit, der einen vom 
Unionsrecht erfassten Bereich betrifft, als solches geltend machen kann. 

 

HINWEIS: Im Wege eines Vorabentscheidungsersuchens können die Gerichte der Mitgliedstaaten in einem 
bei ihnen anhängigen Rechtsstreit dem Gerichtshof Fragen nach der Auslegung des Unionsrechts oder nach 
der Gültigkeit einer Handlung der Union vorlegen. Der Gerichtshof entscheidet nicht über den nationalen 
Rechtsstreit. Es ist Sache des nationalen Gerichts, über die Rechtssache im Einklang mit der Entscheidung 
des Gerichtshofs zu entscheiden. Diese Entscheidung des Gerichtshofs bindet in gleicher Weise andere 
nationale Gerichte, die mit einem ähnlichen Problem befasst werden. 

 

Zur Verwendung durch die Medien bestimmtes nichtamtliches Dokument, das den Gerichtshof nicht bindet. 
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Der Volltext des Urteils wird am Tag der Verkündung auf der Curia-Website veröffentlicht. 

Pressekontakt: Hartmut Ost  (+352) 4303 3255 

Filmaufnahmen von der Verkündung des Urteils sind verfügbar über  
„Europe by Satellite“  (+32) 2 2964106 
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